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ADV-Positionspapier zu dem Referentenentwurf des 

Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 

luftsicherheitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüberprüfungen 

 

Zum Schutz vor Bedrohungen für die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs sieht das 

Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) eine Zuverlässigkeitsüberprüfung aller Personen vor, die 

auf Grund ihrer Tätigkeit unmittelbaren Einfluss auf die Sicherheit des Luftverkehrs 

nehmen können. Der vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 

vorgelegte Gesetzesentwurf sieht vor, die Rahmenbedingungen luftsicherheitsrechtlicher 

Zuverlässigkeitsüberprüfungen zu optimieren. Sicherheitsrelevante Informationen sollen 

behördenübergreifend von den Luftsicherheitsbehörden umfassender genutzt werden 

können. So sollen Verfahrensregelungen harmonisiert, der Austausch von Informationen 

erleichtert und die Möglichkeit der internationalen Kooperation durch Erweiterung der 

Mitwirkungsmöglichkeiten bei Überprüfungen durch ausländische Stellen gestärkt 

werden.  

Hierzu sollen unter anderem das LuftSiG und das Luftverkehrsgesetz geändert werden, so 

dass sicherheitsrelevante Informationen, die bei anderen Behörden vorhanden sind, von 

den Luftsicherheitsbehörden umfassender genutzt und in die Überprüfung 

miteinbezogen werden können. Dazu soll die Behörde zukünftig auch bei der 

Bundespolizei, dem Erziehungsregister und im staatsanwaltschaftlichen 

Verfahrensregister nachprüfen können. Ziel sind die sogenannten Innentäter. Ihnen will 

man effektiver nachspüren und eine Beschäftigung im luftsicherheitsrelevanten Raum 

verhindern. Mit Änderungen im LuftSiG wird der Abschluss der ZÜP für Antragsteller vor 

Ausbildungsbeginn verschärft und Mitteilungspflicht des Arbeitgebers konkretisiert. 

Gleichzeitig soll die Möglichkeit zur Einführung eines gemeinsamen 

Luftsicherheitsregisters der Länder geschaffen werden, um das Sicherheitsniveau zu 

erhöhen und eine Vereinfachung des Überprüfungsverfahrens zu ermöglichen.  

 Von den Änderungen sind die deutschen Verkehrsflughäfen ebenso betroffen, wie die 

Fluggesellschaften oder die Logistiker in der Luftfrachtabwicklung. Ein schneller und 

reibungsloser Prozess bei der Antragstellung zur Zuverlässigkeitsüberprüfung ist 

essenziell für alle Beteiligten. Eine zielgerichtete Optimierung des ZÜP-Verfahrens ist 

daher ein wichtiger Bestandteil für das Funktionieren der deutschen Verkehrs-/ und 

Exportwirtschaft.  

 

A. Allgemeine Bemerkungen 

Die im Referentenentwurf enthaltenen Änderungsvorschläge zur Verbesserung der 

Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) werden von der ADV begrüßt. Das Risiko eines 



 

3 

 

Terroranschlages auf dem Gelände eines Flughafens durch sogenannten „Innentäter“ 

muss weitestgehend ausgeschlossen werden. Der Ansatz im Rahmen der ZÜP eine 

„Gesamtwürdigung“ der zu überprüfenden Person vorzunehmen, ist unter 

Sicherheitserwägungen geeignet und angemessen. Für die betroffenen deutschen 

Verkehrsflughäfen ist wesentlich, dass sich der Bearbeitungsprozess zur Erteilung der ZÜP 

durch die geplanten Maßnahmen nicht verschlechtert und Bearbeitungskapazitäten bei 

den zuständigen Stellen nicht noch zusätzlich belastet werden. Die 

Beantragungsverfahren müssen zügig abgeschlossen werden, um Rechtsicherheit und 

Planungssicherheit zu gewährleisten. 

 

B. Im Einzelnen: 

§ 7a Abs. 1 - Verpflichtung zur Einrichtung eines gemeinsamen Luftsicherheitsregisters 

sowie Benennung der Behörde 

§ 7a Abs. 1 (neu) LuftSiG sieht vor, dass die Luftsicherheitsbehörden der Länder ein 

gemeinsames Luftsicherheitsregister führen und sich auf eine ausführende Stelle 

verständigen können. Die Einführung eines Zentralen Registers wird begrüßt vor allem, 

wenn damit die Bestätigung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen entfiele. Die Schaffung 

eines gemeinsamen Registers ist ein Sicherheitszugewinn für die Behörden und für die das 

Personal einsetzenden Unternehmen. Es besteht die Erwartung, dass ein solches Register 

die Bürokratie entlastet, da aufwändige Kommunikationen zwischen den Behörden 

(Abgleich von Listen bzw. Abfragen vor Einstellung bei Stellen) entfallen könnte. Bei 

Neueinstellungen, bei denen der Bewerber einen Nachweis einer ZÜP bereits besitzt, 

muss noch geklärt werden, ob datenschutzrechtliche Interessen des Bewerbers vor einer 

Abfrage der Datenbank zu berücksichtigen sind. Hier muss dann eventuell eine 

Einverständniserklärung des Bewerbers bereits im Bewerbungsverfahren eingeholt 

werden. Es wäre wünschenswert, wenn bereits im LuftSiG oder in der LuftSiZÜV dies 

pauschal beschrieben werden könnte und auf den Arbeitgeber keine zusätzliche 

Bürokratie entsteht. 

Kommt aufgrund der Kostentragung bei den Ländern jedoch keine Einigkeit zwischen den 

Bundesländern zustande ist fraglich, ob es nicht Folgen hätte, falls kein zentrales Register 

zustande kommt. Die EU-VO 103/2019 sieht immerhin kürzere Intervalle für die ZÜP (1 

Jahr bzw. 3 Jahre) ab 2021 vor, wenn ein Mitgliedsstaat keinen Mechanismus zur 

laufenden Überprüfung vorhält. Was ist, wenn einige Länder sich darauf verständigen, 

andere aber nicht? Die Folge wäre ein Teil-Register? Dann obläge den Verkehrsflughäfen 

die Verpflichtung zur Validierung der ZÜP einer anderen Behörde, diese wäre aber nicht 

möglich oder liefe leer. Würde es insoweit beim Anerkennungsverfahren durch die 

Luftsicherheitsbehörde verbleiben oder wie sähe die Alternative aus? Daher ist eine 

Verpflichtung der Länder, dieses gemeinsame Luftsicherheitsregister einzurichten, 

unumgänglich, wenn diese Vorgaben tatsächlich Sicherheit produzieren sollen. Es 
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empfiehlt sich auch die Aufnahme einer Umsetzungsfrist. Dementsprechend ist sogleich 

eine zuständige Behörde auf Landes- oder am besten auf Bundesebene zu benennen, 

damit der Gesetzesentwurf im Nichteinigungsfall nicht leerläuft. 

Neben der Einführung des Registers muss auf jeden Fall das bisherige Verfahren der 

Anerkennung einer vorliegenden ZÜP durch die zuständige Luftsicherheitsbehörde 

erhalten bleiben, zumindest solange, bis das gemeinsame Luftsicherheitsregister 

vollständig eingerichtet und funktionsfähig ist. 

 

§ 7a Abs. 6 - Validierung einer bereits durchgeführten Luftsicherheitsüberprüfung 

Satz 1 erlegt den genannten Stellen auf, eine Bescheinigung auf „Echtheit und Richtigkeit“ 

zu überprüfen. In der Gesetzesbegründung dazu heißt es „Echtheit und Gültigkeit“. Die 

Begrifflichkeiten sollten geklärt werden. Beides ist den genannten Stellen nicht möglich. 

Die Prüfung, ob Urkunden echt oder gefälscht sind, obliegt den Sicherheitsbehörden, 

nicht aber Privat-Unternehmen. Die Richtigkeit einer Bescheidung kann bei einer 

Ergebnis-Abfrage in einem Register nicht überprüft werden. Zum einen, weil keine 

Überprüfung inhaltlicher Art vorgenommen wird, zum anderen mangelt es „Privaten“ an 

der Befugnis zu einer Durchführung einer ZÜP.  

Satz 1 verpflichtet die genannten Stellen zudem, die Bescheidung zu „überprüfen“. Es 

findet durch die genannten Stellen keine Überprüfung im Sinne einer ZÜP statt, sondern 

es erfolgt lediglich eine Abfrage beim Register, ob die vorgelegte ZÜP in der Datenbank 

gespeichert ist. Die Gesetzesbegründung benutzt nahezu durchgängig das Wort 

„Validierung“, was zutreffend ist und so auch in den Gesetzeswortlaut aufgenommen 

werden müsste, statt „überprüfen“. Die Richtigkeit kann niemand außer den zuständigen 

Sicherheitsbehörden überprüfen. 

Die unverzügliche Löschung der Daten in Satz 3 muss entfallen, weil es sich um die 

Dokumentation für die Validierung einer bereits durchgeführten ZÜP nebst Erfüllung einer 

gesetzlichen Verpflichtung (Evaluierung) handelt. Dies muss auch nach deren 

Durchführung noch nachweisbar und bei einer Auditierung überprüfbar sein. Im Falle 

einer von der Gesetzesbegründung bemühten Innentäterproblematik hätte die 

validierende Stelle keinerlei Beweise mehr, dass sie ihrer gesetzlichen Verpflichtung 

nachgekommen ist und wäre insoweit rechtlos gestellt. Allerdings bedarf es einer 

Rechtsgrundlage für die Speicherung der Daten.  Daher ist anstelle des letzten Satzes hier 

aufzunehmen:  

„Die genannten Stellen sind berechtigt, die übermittelten Daten für die Dauer der 

Tätigkeit der Person zu speichern“. 

Die Verpflichtung zur Löschung der Daten ist bereits in § 7 Abs. 11 LuftSiG vorgesehen, so 

dass es an dieser Stelle keiner weiteren Regelung mehr bedarf. 
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§ 7 Abs. 9b LuftSiG - Mitteilungspflicht bei Tätigkeitsaufnahme 

Der Gesetzgeber sieht für die jeweiligen Arbeitgeber eine neue Mitteilungspflicht vor 

dahingehend, dass der zuständigen Luftsicherheitsbehörde innerhalb eines Monats die 

Tätigkeitsaufnahme sowie Änderungen betreffend die Tätigkeit dieser Personen 

mitzuteilen ist. 

Diese Vorschrift ist dem Wortlaut folgend nicht eingeschränkt und betrifft alle 

Tätigkeitsaufnahmen an einem Flughafen, was sich auf Tausende pro Jahr belaufen kann. 

Wenn vor Tätigkeitsaufnahme eine ZÜP bei der zuständigen Luftsicherheitsbehörde 

eingeleitet wurde, sind bereits alle Daten zum Zwecke der Durchführung der 

Zuverlässigkeitsüberprüfung übermittelt worden. Eine nochmalige Übermittlung macht 

keinen Sicherheits-Sinn und stellt einen unzumutbaren Mehraufwand für die jeweiligen 

Arbeitgeber dar. 

Selbst wenn die Mitteilungsverpflichtung nur beschränkt würde auf die Fälle der 

Registerabfrage, also bereits von Behörden aus anderen Bundesländern überprüfte 

Personen, stellt sich dennoch die Frage der Notwendigkeit dieser Regelung. Nach § 7 Abs. 

9a) LuftSiG ist bereits jede zuverlässigkeitsüberprüfte Person verpflichtet, der zuständigen 

Luftsicherheitsbehörde Änderungen ihrer Tätigkeit, ihres Arbeitgebers, des 

Wohnsitzwechsels und sowie Änderungen des Namens mitzuteilen. Das heißt, die Daten 

liegen den Luftsicherheitsbehörden bereits regelmäßig vor. Darüber hinaus hat jede 

Behörde die Möglichkeit, auf das gemeinsame Luftsicherheitsregister zuzugreifen und 

tagesaktuell alle Datensätze betreffend die überprüften Personen an einem Standort zu 

erhalten. 

Es besteht zudem die Überlegung einiger Flughäfen, ob nicht die LuftSiZÜV in diesem Zuge 

hinsichtlich der europarechtlichen Vorgaben angepasst werden könnte (z.B. begleiteter 

Zugang ohne 12-Tage-Regelung). 


